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Vernachlässigte und misshandelte Kinder brauchen die Hilfe
des Staates. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und
die familiengerichtliche Praxis zu überprüfen, hat Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries im März 2006 die Arbeits-
gruppe „Familiengerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung
des Kindeswohls“ eingesetzt. Der Abschlussbericht der Ar-
beitsgruppe, der Experten aus den Familiengerichten sowie
der Kinder- und Jugendhilfe angehörten, wird in Kürze vor-
liegen. „Familiengerichte, Jugendämter, Schule und Polizei
müssen in Zukunft noch besser zusammenarbeiten und im
Einzelfall früher tätig werden. Ausgangspunkt aller Über-
legungen muss die Erkenntnis sein, dass frühzeitige Präven-
tion das beste Mittel ist, um Kinder zu schützen“, sagte
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.
Zur Hilfe für Kinder und ihre Eltern sieht das geltende Recht
der Kinder- und Jugendhilfe vielfältige Angebote und Leis-
tungen der Jugendämter vor. Die Familiengerichte dagegen
sind einzuschalten, wenn die Eltern nicht mit dem Jugend-
amt kooperieren und in die elterliche Sorge eingegriffen
werden muss, um eine Gefährdung des Kindeswohles abzu-
wehren. Das Familiengericht kann nach geltendem Recht
(§ 1666 BGB) in die elterliche Sorge eingreifen, wenn das
Wohl des Kindes durch elterliches Erziehungsversagen ge-
fährdet ist und die Eltern nicht bereit oder in der Lage sind,
die Gefahr abzuwenden. Das Gesetz gibt hier keine konkre-
ten Maßnahmen vor, sondern überlässt es dem Gericht, die
im Einzelfall geeignete Anordnung zu treffen. Soweit erfor-
derlich, kann das Familiengericht den Eltern teilweise oder
vollständig die Sorge entziehen und einen Pfleger oder Vor-
mund bestellen.
„Leider werden in der Praxis die Familiengerichte häufig erst
zu spät angerufen, wenn also ‚das Kind bereits in den Brunnen
gefallen’ ist. Mein Ziel ist es, gefährdete Kinder so früh wie
möglich zu schützen. Dazu kann die frühzeitige Einschaltung
der Familiengerichte, die anders als Jugendämter verpflich-
tend auf die Eltern einwirken können, ganz wesentlich beitra-
gen. Die Gerichte können familiengerichtliche Weisungen an
die Eltern erteilen: Das heißt, sie können auf die Eltern
einwirken, Kindergartenbetreuung in Anspruch zu nehmen,
einen Anti-Gewalt-Trainingskurs zu absolvieren oder das
Kind ärztlich untersuchen zu lassen. Soweit das erforderlich
ist, müssen die Eltern noch stärker als bisher in die Pflicht
genommen werden. Notwendige gesetzliche Änderungen
werde ich so schnell wie möglich auf den Weg bringen“, sagte
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.

Die Eckpunkte der Ergebnisse der Arbeitsgruppe:

– Abbau von „Tatbestandshürden“ für die Anrufung der
Familiengerichte

Nach geltendem Recht setzen familiengerichtliche Maßnah-
men, die in die elterliche Sorge eingreifen, voraus, dass die
Eltern in der Erziehung versagen, das Wohl des Kindes
dadurch gefährdet wird und die Eltern nicht gewillt oder in
der Lage sind, die Gefahr abzuwenden (§ 1666 Abs. 1 BGB).
Die Arbeitsgruppe spricht sich dafür aus, die Voraussetzung
des „elterlichen Erziehungsversagens“ zu streichen. Dadurch
soll es dem Gericht erleichtert werden, Maßnahmen gegen-
über den Eltern zu treffen und zu begründen. Gleichzeitig
sollen für die Jugendämter mögliche „Hürden“ bei der An-
rufung der Familiengerichte abgebaut werden. Die Änderung
soll außerdem der Gefahr entgegenwirken, dass Eltern auf
Grund des Vorwurfs des „Erziehungsversagens“ nicht mehr
kooperieren. Notwendige, aber auch ausreichende Tat-
bestandsvoraussetzungen bleiben die Gefährdung des Kindes-
wohls sowie die Unwilligkeit oder Unfähigkeit der Eltern, die
Gefahr abzuwenden.
Beispiel: Fällt ein Kind durch erhebliche Verhaltensprobleme
auf, deren Ursachen nicht eindeutig zu klären sind, und haben
die Eltern keinen erzieherischen Einfluss mehr auf ihr Kind,
so kann das Merkmal des „elterlichen Erziehungsversagens“
und der ursächliche Zusammenhang zwischen diesem Erzie-
hungsversagen und der Kindeswohlgefährdung schwer fest-
zustellen und darzulegen sein. Hier schafft die vorgeschla-
gene gesetzliche Änderung eine sinnvolle Erleichterung.

– Konkretisierung der möglichen Rechtsfolgen
Das Familiengericht hat die zur Abwendung der Gefahr „er-
forderlichen Maßnahmen“ zu treffen (§ 1666 Abs. 1 BGB). Die
gerichtliche Reaktion beschränkt sich in der Praxis ganz über-
wiegend darauf, den Eltern das Sorgerecht ganz oder teilweise
zu entziehen. Die Arbeitsgruppe schlägt daher vor, die Rechts-
folgen des § 1666 BGB durch eine beispielhafte Aufzählung zu
konkretisieren. Dadurch soll den Familiengerichten und
Jugendämtern die ganze Bandbreite möglicher Maßnahmen –
auch unterhalb der Schwelle der Sorgerechtsentziehung – ver-
deutlicht werden. Der Vorschlag soll zum Schutz der Kinder
die frühzeitige Anrufung der Familiengerichte fördern. Als
mögliche Rechtsfolgen nennt § 1666 BGB u.a. Weisungen an
die Eltern, öffentliche Hilfen in Anspruch zu nehmen, wie etwa
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Erziehungsbera-
tung, soziale Trainingskurse) und der Gesundheitsfürsorge
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(z.B. Vorsorgeuntersuchungen), sowie für die Einhaltung der
Schulpflicht zu sorgen.
Beispiel: Die Eltern vernachlässigen ihr 4-jähriges Kind. Es
weist gegenüber gleichaltrigen Kindern deutliche Entwick-
lungsstörungen auf und leidet unter unzureichender Ernährung
und fehlenden sozialen Kontakten. In einem solchen Fall kann
das Familiengericht die Eltern u.a. anweisen, Erziehungsbera-
tung und einen Kindergartenplatz für ihr Kind anzunehmen.
Eine solche gerichtliche Weisung ist mit Zwangsgeld durchsetz-
bar. Befolgen die Eltern Weisungen nicht, wird das Gericht
aber in der Regel auch schärfere Maßnahmen bis hin zu einer
Fremdunterbringung des Kindes prüfen.

– Erörterung der Kindeswohlgefährdung („Erziehungs-
gespräch“)

Die Arbeitsgruppe hält es für sachgerecht, durch ein sog.
„Erziehungsgespräch“ die Eltern noch stärker als bisher in
die Pflicht zu nehmen und auf sie einzuwirken, öffentliche
Hilfen in Anspruch zu nehmen und mit dem Jugendamt zu
kooperieren. Es ist Aufgabe der Gerichte, in diesem Gespräch
den Eltern den Ernst der Lage vor Augen zu führen, darauf
hinzuwirken, dass sie notwendige Leistungen der Jugendhilfe
annehmen und auf mögliche Konsequenzen (ggf. Entzug des
Sorgerechts) hinzuweisen. Diese Möglichkeit besteht schon
nach geltendem Recht, wird aber in der Praxis kaum genutzt.
In das Gespräch soll regelmäßig auch das Jugendamt einge-
bunden werden.

– Überprüfung nach Absehen von gerichtlichen Maßnah-
men

Bislang ist das Familiengericht, das in einem Verfahren we-
gen Kindeswohlgefährdung keine Maßnahme anordnet, nicht
verpflichtet, diese Entscheidung später noch einmal zu über-
prüfen. Nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe soll das Ge-
richt in angemessenem Zeitabstand überprüfen, ob seine Ent-
scheidung unverändert richtig ist.
Beispiel: Machen die Eltern vor Gericht die Zusage, mit dem
Jugendamt zu kooperieren und hält das Gericht diese Zusage
für glaubhaft, kann das Gericht nach geltendem Recht das
Verfahren beenden. Verweigern die Eltern jedoch entgegen
ihrer Zusage die Kooperation mit dem Jugendamt, erfährt dies
das Familiengericht nicht ohne weiteres. Durch den Änderungs-
vorschlag soll daher im Interesse des Kindes eine nochmalige
Befassung des Gerichts mit dem Fall gewährleistet werden.

– Schnellere Gerichtsverfahren
Die Arbeitsgruppe spricht sich für ein gesetzliches Beschleu-
nigungsgebot in Verfahren wegen Gefährdung des Kindes-
wohls aus, nach dem diese Verfahren vorrangig durchzufüh-
ren sind.

– Zusammenarbeit der Familiengerichte mit Jugend-
ämtern und anderen Institutionen

Effektiver Kindesschutz setzt voraus, dass Familiengerichte
und Jugendämter konstruktiv zusammenwirken. Einen we-
sentlichen Beitrag dazu können örtliche Arbeitskreise leisten,
in denen Fragen der Kooperation fallübergreifend erörtert
werden. Die Arbeitsgruppe schlägt daher vor, die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe dazu zu verpflichten, solche Arbeits-
kreise zu bilden. Neben den Jugendamtsmitarbeitern und
Familienrichtern sind weitere mögliche Teilnehmer an den
Arbeitskreisen Jugendrichter, Jugendstaatsanwälte, Polizis-
ten, Rechtsanwälte und Lehrer.

– Anrufung der Familiengerichte durch die Schulen
Tritt in der Schule der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung
auf (z. B bei Schulverweigerung), wendet sich die Schule in
der Regel an das Jugendamt, das ggf. seinerseits das Familien-
gericht anruft. Die Arbeitsgruppe weist jedoch ausdrücklich
auf die Möglichkeit hin, dass Schulen sich auch unmittelbar
an das Familiengericht wenden können. Die Arbeitsgruppe
appelliert an die Schulverwaltungen, dass diese ihre Schullei-
ter und Lehrer über die rechtlichen Möglichkeiten und die
verschiedenen Ansprechpartner bei Kindeswohlgefährdungen
informieren.

– Mehr Rechtssicherheit in Fällen von „geschlossener“
Unterbringung

Im Einzelfall kann es als letztes pädagogisches Mittel erfor-
derlich werden, das Kind oder den Jugendlichen freiheitsent-
ziehend unterzubringen. Hierfür bedarf es einer gerichtlichen
Genehmigung (§ 1631b BGB). Nach den Feststellungen der
Arbeitsgruppe sind die Übergänge zwischen „offenen“ und
„geschlossenen“ Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
zunehmend fließend, was die alte Polarisierung zwischen
„offener“ und „geschlossener“ Unterbringung in der Praxis
deutlich relativiert. Maßgeblich ist vielmehr der pädagogische
Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. Der Bericht geht
auf erfolgreiche Konzepte ausführlich ein. Über die Anwen-
dung und die Voraussetzungen der gerichtlichen Genehmi-
gung von „geschlossenen“ Unterbringungen bestehen in der
Praxis Unsicherheiten. Die Arbeitsgruppe schlägt daher vor,
die entsprechenden Regelungen zu konkretisieren.
In ihrem schriftlichen Bericht wird die Arbeitsgruppe diese
Vorschläge näher erläutern und begründen. Die Arbeits-
gruppe beabsichtigt, diesen Bericht in Kürze vorzulegen.
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